
1I-350,z, der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XlII. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zlo 15.848-Präs.G/74 

Parlamentarische Anfrage Nr o 1692/J 
der Abgeordneten Dr.Reinhart, HorC?js, 
Egg, Dr.Heindl und Genossen; 
betr o Praktiken der vlaschmi ttel-

industrie· .. 

An den 

Herrn 

'Vlien, am 14. Juni 1974 

-4ua/A.B. 
ZU",,'~ / J .. . 1 7. Juni 1974 
Präs. am .......... -- •• - .. 

Präsidenten des Nationalrates 

Anton BENYA 

Parlament· 

In Beantwortung der ~chriftlichen Anfrage Hr o 1692/J, betreffend 

UPraktiken der v[aschmi ttelindustrie ll J die die Abgeordneten 

DroReinhart,.Horejs, Egg, Dr.Heindl~u:nd Genossen am 3. Nai 1974 

an mich richteten,beehre ic.h mich, folgendes· nä-:t~uteilen: 

Zu Frap;e 1: 

Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie verfügt· 

zur Zeit über keine ausreichenden Informationen über den Einfluß 

der Dosierungsvorschriften auf die· vlaschmi'ttelverwendung. Das 

Bundesministerium geht jedoch bei seinen Arbeiten an der Ver

besserung der VIaschmi ttelkennzeichnung von der Überlegung aus, 

daß die Leistungsfähigkei t(vlaschkraft) der \vaschmi ttel bisher 

durch die Berücksichtigung mittlerer bi.s höherer Vlasser-Härtegrade 

abgesichert \vurde, was in Gebieten mit niedrigen Wasserhärten zu 

'Überdosierungen führen kann. Deshalb strebt das Bundesministerium 

für Handel, Gewerbe und Industrie Dosierungsvorschriften nach 

1tlasserhärten an. 
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. FOR HANDEl.. GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zu Frage 2: 

.Die geltende rr\j{aschmi ttelverordnung" sc1reibt die Angabe "bestimmter 

Laugenli termengen auf den vlaschmi ttelpaclrungen vor. Aufgrund der 

unterschiedlichen Zusammensetzung' der \'laschmi ttel - auch jener 

Produkte eines Verwendun.9'sbereiches - kann es zu Gevfichtsdifferenzen o . 

kommen o Das Bundesministerium für Handel, Gewerbetmd Industrie 

beabsichtigt jedenfalls, in die Vlaschmi ttelkennzeichnung die Angabe 

des IJlindestfül1gevvlchtes smvie die Laugenliterangabe aufzunehmen. 

Zu Frage 3: 

Das-Bundesministerium fliL' Handel, Gewe:r:be und Industrie bereitet 

gegem'"ärtig den Entwurf einer Verordnung über die Kennzeichnung 

von IhJaschmi tteln (\I{aschmi ttelkennzeic1mungs-Verordnung 1974) vor 0 

Die Beratungen über diese I1aterie sollen noch im Juni d.J o abge

schlossen werden" Die1'lasChmittelkennzeichnungs-Verordnung" soIl 

außer den Dosierungsvorschriften nach Wasserhärten, der Angabe . 

des 11indestfüllgewichtes sowie der evtl" befristeten IJaugenli teran-
, 

gabe auch eine Kennzeichnung der Zusammensetzung des \vaschmi ttels 
vorschreiben. 
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